
Beschlussauszug
ordentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, 

Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Neverin vom 
01.09.2021 (VO-35-BO-21-484)

Top 7 2. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Neverin -
1. Beschluss über den Vorentwurf
2. Offenlegungsbeschluss

Marita Klohs führte zum TOP und zum weiteren Verfahren aus. 

Beschlussempfehlung:

Der Bauausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung sowohl den Vorentwurf und 
als auch die öffentliche Auslegung der Zweiten Änderung des Flächennutzungsplans 
zu beschließen.

Der Anlass für die Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist das 
geänderte städtebauliche Ziel der Gemeinde Neverin die Ackerflächen (Flächen für 
die Landwirtschaft) zu beiden Seiten parallel entlang der Autobahn BAB 20 und 
einseitig entlang der Bahnstrecke Neubrandenburg – Friedland für die 
Energieerzeugung auf der Basis solarer Strahlungsenergie um zu nutzen und einen 
Solarpark einer Leistung mit ca. 20 MWp zu errichten.

Zur Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für die Errichtung dieses 
Solarparks hat die Gemeinde Neverin am 11.09.2019 den Aufstellungsbeschluss für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10 „Solarpark an der BAB 20, Parkplatz 
Vier Tore Stadt“ gefasst.

Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB (Bebauungspläne sind aus dem 
Flächen-nutzungsplan zu entwickeln) zu entsprechen, ist die Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neverin (rechtswirksam seit dem 
05.09.2005) notwendig.

Planungsziel der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neverin ist 
die befristete Änderung der Darstellung von Flächen für die Landwirtschaft in ein 
Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlagen nach § 11 BauNVO.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 10 „Solarpark an der BAB 20, Parkplatz 
Vier Tore Stadt“ wird nach § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren erarbeitet.

Vor der Offenlage der Vorentwürfe sind diese von der Gemeindevertretung zu 
billigen.

Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.



Abstimmungsergebnis:

Anzahl der
Mitglieder

Anzahl befangener
Mitglieder*

Davon
anwesend

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen

7 0 7 5 2 0
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 5. August 2022

Ines Frenzel
Gemeinde Neverin


